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Amtliche Bekanntmachung

Auf Grundlage des § 17 der Hauptsatzung der Stadt 
Cottbus i. V. m. §§ 34 und 36 der Kommunalverfassung 
des Landes Brandenburg gebe ich mit nachfolgender 
Tagesordnung bekannt, dass die 3. außerordentliche 
nicht öffentliche Sitzung der Stadtverordnetenver-
sammlung der Stadt Cottbus/Chóśebuz

am Mittwoch, den 09.12.2020, um 19:00 Uhr,
im Saal des Stadthauses Erich Kästner Platz 1

stattfindet.

Stand: 01.12.2020

Tagesordnung
der 3. außerordentlichen 

nicht öffentlichen Sitzung der 
Stadtverordnetenversammlung der 

Stadt Cottbus/Chóśebuz

am Mittwoch, den 09.12.2020, um 19:00 Uhr im Stadt-
haus, Erich Kästner Platz 1, 03046 Cottbus, Ratssaal

Nicht öffentlicher Teil

1. Eröffnung der Sitzung

2.  Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Ladung, 
der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit

3. Bestätigung der Tagesordnung 

4. Berichte und Informationen

4.1 Oberbürgermeister  
 Berichterstatter: Herr Kelch 

5. Vorlagen der Verwaltung 

5.1 I-058/20  Kauf von Anteilen an der Klinikum 
Niederlausitz GmbH durch die Carl-
Thiem-Klinikum Cottbus gGmbH.

6. Schließung der Sitzung

Cottbus/Chóśebuz, 02.12.2020

gez. Holger Kelch
Oberbürgermeister der Stadt Cottbus/Chóśebuz ENDE AMTLICHER TEIL
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Museumsweg 4; Arlt̀ s Backstuben, Dissenchener Hauptstraße 43 a; Weiland ś Backstube, Am Spreebogen 19; Sport Park Cottbus, Lange Straße 2; Marktkauf Cottbus, Service-
point, Madlower Chaussee 4; Dampfbäckerei Withulz, Kahrener Dorfstraße 3; Bäckerei Michelko, Bahnhofstr. 86; Kaufland, Hardenbergstraße 5; Selgros, Bärenbrücker Str. 2; 
Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz, Rathaus, Foyer, Neumarkt 5, Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz, Technisches Rathaus Foyer, Karl-Marx-Str. 67; Lernzentrum Cottbus, 
Stadt- und Regionalbibliothek, Berliner Str. 14; CottbusService, Berliner Platz 6/Stadthalle; Wertstoffhof SÜD, Hegelstraße 7; Arlt‘s Backstuben, Saarbrücker Str. 9A; Arlt‘s 
Backstuben, Kahrener Str. 11; Weiland‘s Backstube, Am Anger 1; Tierpark, Kiekebuscher Straße 5, Wertstoffhof der ALBA, Dissenchener Straße 50, Wertstoffhof am Standort 
der Deponie, Lakomaer Chaussee 6, Bäckerei Hanuschka, Goyatzer Str. 3, Weilands Backstube, Zuschka 32, Edeka Scholz, Gerhart-Hauptmann-Str. 15, Weiland‘s Backstube, 
Sielower Chaussee 14, Sowoidnich W. O. Bäckerei, Calauer Str. 26, Die Passagen-Apotheke, Vetschauer Straße 10, Carl-Thiem-Klinikum, Empfang, Thiemstraße 111, Haupt-
eingang Leipziger Straße, Haus 62/63, Arlt‘s Backstuben, Berliner Str. 72, Arlt‘s Backstuben, Karl-Liebknecht-Straße 60a, Radigk Roland Bäckerei, Berliner Str. 32, Bäckerei 
Heinrich, Lausitzer Str. 8, Hotel & Restaurant Willmersdorfer Hof, Mauster Str. 11. Internetbezug: www.cottbus.de/amtsblatt Auflagenhöhe: 20.000 Exemplare

FÜR DIE STADT COTTBUS/CHÓŚEBUZ / AMTSKE ŁOPJENO ZA MĚSTO COTTBUS/CHÓŚEBUZ

JAHRGANG 30 / LĚTNIK 30 Cottbus, den 5. Dezember 2020 ▪ Nr. 12



NICHT AMTLICHER TEIL 

Staatliches Schulamt Cottbus
Blechenstraße 1
03046 Cottbus

Mein Kind kommt im Schuljahr 
2021/22 in die 7. Klasse (Ü7)

Liebe Eltern,

wie in jedem Jahr informieren wir Sie, die Eltern, deren 
Kinder die 6. Jahrgangsstufe an einer Grundschule 
besuchen, über das aktuelle Aufnahmeverfahren in die 
Jahrgangsstufe 7 der weiterführenden Schulen. 

Im Januar 2021 führen die Klassenleiterinnen und 
Klassenleiter der 6. Klassen mit jeder einzelnen Schü-
lerin und jedem einzelnen Schüler sowie den Eltern ein 
individuelles Beratungsgespräch, in dem das Grund-
schulgutachten erläutert wird. In diesem Gespräch 
sollten die Entwicklung des Kindes umfassend erörtert 
und die Eltern hinsichtlich ihrer Entscheidung beraten 
werden. Sie erhalten Informationen über die weiterfüh-
renden Schulen der Stadt Cottbus und Hinweise zu ver-
schiedenen Unterrichtsangeboten. 

Es besteht an den weiterführenden Schulen i. d. R. die 
Möglichkeit, sich an den „Tagen der offenen Tür“ mit 
dem Angebot der einzelnen Schulen und ihren pädagogi-
schen Angeboten bekannt zu machen (siehe auch Schul-
übersicht). Ob allerdings in der gegenwärtigen Situation 
Tage der offenen Tür durchgeführt werden, kann nicht 
zugesagt werden. Im Übergangsverfahren von Klasse 6 
nach Klasse 7 erweist es sich als günstig, wenn Sie als 
Eltern mit Ihrem Kind gemeinsam Ihre Vorstellungen 
von einer guten Schule und deren Bildungsangebot 
besprechen. Dieses Gespräch hilft, Enttäuschungen und 
Fehlwahlen vorzubeugen. 

Weitere Probleme können vermieden werden, wenn Sie 
bei der Auswahl der Erst- und Zweitwunschschule auch 
die Satzung der Stadt Cottbus zur Schülerbeförderung 
beachten. Diese Satzung ist im Amtsblatt für die Stadt 
Cottbus Nr. 06/2019 vom 18.05.2019 veröffentlicht bzw. 
in Ihrer zuständigen Schule oder unter www.cottbus.de 
einsehbar.

Am 29. Januar 2021 erhalten Sie mit dem Halbjahr-
zeugnis die Grundschulgutachten und Anmeldefor-
mulare. Sie haben das Recht, neben dem gewünschten 
Bildungsgang für einen der drei möglichen Abschlüsse 
im Land Brandenburg auch die Wünsche für konkrete 
Schulen (Schulformen) anzugeben und evtl. Bedenken 
zum Grundschulgutachten zu äußern. Finden Ihre 
Bedenken keine Beachtung, können Sie diese schriftlich 
dem Grundschulgutachten beifügen lassen. Darüber 
hinaus benötigen wir Ihre Angaben zu einer zweiten 
Fremdsprache bzw. zum gewünschten Wahlpflichtfach.

Beachten Sie, dass durch eine gewisse Spezialisierung 
von Schulen in Cottbus weitere Angebote bezüglich des 
Wahlpflichtunterrichts bestehen.

So ist an der Lausitzer Sportschule als Gesamtschule 
das Wahlpflichtfach Sport für alle Schülerinnen und 
Schüler verbindlich. Eine 2. Fremdsprache kann erst ab 
Klasse 9 erlernt werden. Am Niedersorbischen Gym-
nasium ist Sorbisch als 2. Fremdsprache für alle Schü-
lerinnen und Schüler ab Klasse 7 verbindlich, weitere 
Fremdsprachen können hier ebenfalls erst ab Klasse 9 
belegt werden. Das Max-Steenbeck-Gymnasium ist 
eine Schule mit besonderer mathematisch-naturwis-
senschaftlicher und technischer Spezialisierung.

Das Wahlpflichtfach „Darstellen und Gestalten“ kann 
an der Paul-Werner-Oberschule gewählt werden bzw. 
Sport an der Sachsendorfer Oberschule. Diese beson-
deren Angebote für den Wahlpflichtunterricht stellen 
aber keinen besonderen Grund für die Aufnahme dar.

Das Humboldt-Gymnasium und die Theodor-Fon-
tane-Gesamtschule haben eine vom Ministerium für 
Bildung, Jugend und Sport bestätigte Konzeption zur 
Durchführung bilingualen Unterrichts, d. h. an diesen 
Schulen wird, wenn Sie es als Eltern wünschen, der 
Unterricht in der ersten Fremdsprache (Englisch) nicht 
nur angeboten, sondern darüber hinaus in weiteren Jahr-
gangsstufen Sachfachunterricht in ein bis zwei Fächern 
in englischer Sprache erteilt, am Humboldt-Gymna-
sium sogar bis zum Abitur. Im Ludwig-Leichhardt-
Gymnasium kann in Modulen bilingual gelernt werden.

Eltern, die aufgrund ihrer beruflichen Verpflichtungen 
eine ganztägige Betreuung für ihre Kinder wünschen, 
können sich über die Ganztagsangebote der in der 
Übersicht genannten Schulen informieren. 
Nutzen Sie auch die Übersicht, um sich über die Beson-
derheiten und Profilierungen der Schulen zu infor-
mieren. 

Das Angebot einer weiterführenden Schule bis zum 
Abitur in freier Trägerschaft wird in Cottbus durch 
die Freie Waldorfschule unterbreitet. Das besondere 
pädagogische Konzept dieser Schule setzt auf die Ent-
wicklung von Lebenskompetenz durch musisch-künst-
lerische und handwerkliche Bildung. Ein weiteres musi-
sches Angebot in Cottbus unterbreitet die Evangelische 
Schule Cottbus-Gymnasium als Schule in freier Trä-
gerschaft. 

Für Eltern von Schülerinnen und Schülern mit sonder-
pädagogischem Förderbedarf besteht die Möglichkeit 
des gemeinsamen Unterrichts an vielen Schulen. Dazu 
werden oder wurden Sie im Förderausschussverfahren 
ausführlich beraten.
Das Konzept „Gemeinsames Lernen“ wird an der 
Theodor-Fontane-Gesamtschule, an der Sachsendorfer 
Oberschule und an der Schmellwitzer Oberschule 
praktiziert. Auch die Paul-Werner-Oberschule und das 
Ludwig-Leichhardt-Gymnasium haben langjährige 
Erfahrungen in der Integration von Schülerinnen und 
Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf.

Für das Aufnahmeverfahren sind vollständige Angaben 
auf dem Antragsformular sehr wichtig. Diese Anträge 
sammelt die Klassenleiterin bzw. der Klassenleiter der 
jeweiligen 6. Klasse ab dem 8. Februar 2021 ein. In 
diesem Jahr ist auch wieder eine online-Anmeldung 
möglich. Über das WIE berät Sie die Grundschule im 
Januar 2021. Die Unterlagen werden über das Staatliche 
Schulamt Cottbus an die gewünschte Schule weiterge-
leitet. Direkte Anmeldungen an den weiterführenden 
Schulen sind nicht möglich.

Sie, liebe Eltern, beschäftigt insbesondere die Frage 
nach den Aufnahmekriterien. 

Zu beachten ist allerdings, dass das Max-Steenbeck-
Gymnasium, das Niedersorbische Gymnasium und 
die Lausitzer Sportschule als Spezialschulen ein geson-
dertes Aufnahmeverfahren durchführen. Darüber infor-
mieren Sie die Schulleiterin oder der Schulleiter auf der 
Grundlage der Genehmigung durch das Ministerium für 
Bildung, Jugend und Sport. Bei Bedarf können Sie sich 
diese Genehmigung vorlegen lassen.

Für Kinder, welche die niedersorbische Sprache bereits 
erlernen bzw. erlernen wollen und nicht die Empfeh-
lung für den Bildungsgang Allgemeine Hochschulreife 
erhalten haben, unterbreiten die Paul-Werner-Ober-
schule sowie die Grund- und Oberschule Burg ent-
sprechende Angebote.

Die Oberschulen bieten die Bildungsgänge zum 
Erwerb des erweiterten Hauptschulabschlusses (erwei-
terte Berufsbildungsreife) und zum Erwerb des Real-
schulabschlusses (Fachoberschulreife) an. Wer an der 
Oberschule die Fachoberschulreife in einer bestimmten 
Qualität ablegt, erhält damit die Berechtigung zum 
Besuch einer gymnasialen Oberstufe nach der 10. 
Klasse. Mit diesem Abschluss kann jeder Schüler/jede 
Schülerin z. B. an der Theodor-Fontane-Gesamtschule 
oder am OSZ im Beruflichen Gymnasium das Abitur 
ablegen in den Jahrgangsstufen 11 - 13. Damit sind die 
Oberschulen eine Schulform, die unabhängig von den 
persönlichen Voraussetzungen von allen Schülerinnen 
und Schülern „bewältigt“ werden kann, die in die Jahr-
gangsstufe 7 versetzt wurden.

Da alle Schulformen nach den gleichen Rahmenlehr-
plänen und der gleichen Ausbildungsordnung unter-
richten, sollte geprüft werden, ob die gewünschte Schule 
das gewünschte Wahlpflichtfach bzw. die gewünschte 
Fremdsprache anbietet. Es ist im Übrigen unerheblich, 
welche Schulform Sie wählen, da der Weg zum Abitur 
an allen Schulformen offen ist und ausreichend Kapa-
zitäten durch die Schulentwicklungsplanung der Stadt 
Cottbus für eine Beschulung bis Klasse 12 oder 13 vor-
handen sind. 

Beim Übergang in die Klasse 7 sind allerdings die 
Kapazitäten einzelner Schulformen und Schulen 
begrenzt. Wenn es an einer Schule mehr Anmeldungen 
als Aufnahmekapazität gibt, muss zwischen den Bewer-
berinnen und Bewerbern ausgewählt werden. 

Das Auswahlverfahren wird nach gesetzlich vorgege-
benen Kriterien durchgeführt. 

An allen Schulen können bis zu 10 % der Plätze für Här-
tefälle vergeben werden.
Dies trifft insbesondere zu, wenn

 1.  aufgrund einer Behinderung lediglich eine 
bestimmte Schule erreichbar ist oder notwen-
dige bauliche Ausstattungen oder räumliche 
Voraussetzungen an dieser Schule vorhanden 
sind,

 2.  durch besondere familiäre und soziale Situa-
tionen Belastungen entstehen, die das üblicher-
weise Vorkommende bei weitem überschreiten 
oder

 3.  aufgrund der Verkehrsverhältnisse eine 
ansonsten in Betracht kommende Schule nur 
unter unzumutbaren Schwierigkeiten erreicht 
werden kann.

Ein besonderer Härtefall muss auf dem Anmelde-
formular geltend gemacht und besonders begründet 
werden. 

An Oberschulen erfolgt die Auswahl – abgesehen von 
besonderen Härtefällen - nach der Nähe der Wohnung 
zur Schule. Im Umfang von bis zu 50 % der Aufnahme-
kapazität können Schülerinnen und Schüler vorrangig 
berücksichtigt werden, wenn ein besonderer Grund 
vorliegt. Es wird ein Aufnahmeverfahren in Bezug auf 
die Gesamtkapazität durchgeführt. Es erfolgen somit 
keine gesonderten Aufnahmeverfahren in Bezug auf die 
einzelnen Bildungsgänge. 

An Gesamtschulen erfolgt die Auswahl zu einem 
Drittel der Kapazität entsprechend dem Bildungsgang-
wunsch zum Erwerb der Allgemeinen Hochschulreife 
(Eignungsauswahl) und zu zwei Dritteln entsprechend 
dem Verfahren an Oberschulen (Wohnortnähe).

Am Gymnasium setzt der Besuch des Bildungsgangs 
zum Erwerb der Allgemeinen Hochschulreife die 
Eignung voraus. Diese ist gegeben, wenn die Grund-
schule den Bildungsgang zum Erwerb der Allgemeinen 
Hochschulreife empfiehlt und wenn die Notensumme 
der Fächer Mathematik, Deutsch und Englisch im Halb-
jahreszeugnis Klasse 6 die Zahl 7 nicht übersteigt. 
An Gymnasien erfolgt das Auswahlverfahren nach 
Eignung, d. h. die am besten geeigneten Schülerinnen 
und Schüler werden aufgenommen. Ist die Eignung nicht 
gegeben, kann sie durch die Teilnahme am Probeunter-
richt erworben werden. Dieser findet in zwei Durch-
läufen am 5./6. März 2021 oder am 12./13. März 2021 
statt. 
Muss unter den geeigneten Schülerinnen und Schülern 
noch eine Auswahl getroffen werden, kann ergänzend 
ein Gespräch mit den Eltern und den Schülerinnen und 
Schülern geführt werden. 
Bei gleicher Voraussetzung bzw. Eignung erhalten Schü-
lerinnen und Schüler den Vorrang, für deren Aufnahme 
besondere Gründe sprechen. Ihr besonderer Grund sollte 
auf dem Anmeldeformular angegeben werden. Was als 
besondere Gründe anerkannt werden kann, entscheidet 
die aufnehmende Schule anhand rechtlicher Vorgaben.

Im gesamten Aufnahmeverfahren  gehen die Anträge 
von Schülerinnen und Schülern, die von ihrer Erst-
wunschschule abgelehnt werden, an die Zweit-
wunschschule. Hier werden sie gleichberechtigt wie 
die Erstwünsche behandelt. Ein Zweitwunsch kann 
also auch einen Erstwunsch verdrängen! 

Bei Bedarf wird im Staatlichen Schulamt Cottbus im 
Mai 2021 eine Ausgleichskonferenz für die Gymnasien 
durchgeführt. 

Eltern von Schülerinnen und Schülern, deren Erst- und 
Zweitwunsch nicht erfüllbar ist, erhalten mit Postaus-
gang 18. Mai 2021 eine Übersicht von Schulen mit 
noch freier Kapazität und müssen bis zum 26. Mai 2021 
noch einmal wählen und sich dazu äußern. Mit diesen 
Terminen wird das Zuweisungsverfahren eingeleitet. 

Die genannten Regelungen und die durchzuführende 
Aufnahmeprüfung an Gymnasien bewirken, dass sich 
das Aufnahme- und Zuweisungsverfahren über einen 
längeren Zeitraum erstrecken.

Mit Postausgang vom 1. Juni 2021 erhalten dann die 
Eltern und Schülerinnen und Schüler den endgültigen 
Bescheid über die Aufnahme an der Schule bzw. wenn 
kein Wunsch erfüllt werden konnte, die Zuweisung an 
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eine Schule mit noch freier Aufnahmekapazität. Mit 
weiteren Fragen zum Aufnahmeverfahren wenden Sie 
sich bitte an Ihre Klassenleiterin bzw. Ihren Klassen-
leiter oder an die von Ihnen gewünschte Schule der 
Sekundarstufe I/II (Gesamtschule, Oberschule, Gym-
nasium).

Cottbus, den 20.10.2020

gez. Ilona Sieg
Schulrätin 

Hinweis:
Die im Text genannte Schulliste wird im Januar im 
Amtsblatt veröffentlicht.

Mein Kind kommt im Schuljahr 
2021/22 in die 5. Klasse (Ü5)

Liebe Eltern,

sollte Ihr Kind derzeit noch die 4. Klasse einer Grund-
schule besuchen und besteht der Wunsch auf besondere 
Förderung bei besonderen Leistungen und Begabungen, 
so können Sie bereits jetzt die Aufnahme an einem der 
drei Gymnasien in der Stadt Cottbus für die Bildung 
einer Leistungs- und Begabungsklasse (LuBK) bean-
tragen. 

 Max-Steebeck-Gymnasium
 Niedersorbisches Gymnasium
 Pückler-Gymnasium 

Voraussetzung für die Aufnahme in einer Leistungs- 
und Begabungsklasse ist höchstens die Notensumme 
5 in den Fächern Deutsch, Mathematik, Sachunterricht 
oder erste Fremdsprache.

Daher benötigen Sie zum Halbjahr ein Notenzeugnis 
und eine Empfehlung der Grundschule. 
Wenn an Ihrer Grundschule schriftliche Informati-
onen zur Lernentwicklung anstelle von Noten gegeben 
werden, stellen Sie rechtzeitig auch den Antrag auf 
Erstellung eines Notenzeugnisses.

Sie beantragen dann bis zum 11. Januar 2021 die Erstel-
lung einer Empfehlung der Grundschule und gegebe-
nenfalls das Notenzeugnis. Sie erhalten die Unterlagen 
bis 10. Februar 2021. 

Sie melden Ihr Kind bis zum 19. Februar 2021 direkt an 
dem betreffenden Gymnasium an und legen der Anmel-
dung das Halbjahreszeugnis der Klasse 4 als Noten-
zeugnis sowie die Empfehlung der Grundschule bei.

Im Rahmen des Aufnahmeverfahrens mit Eignungs-
feststellung wird am 20. März 2021 ein prognosti-
scher Test durchgeführt. Die Aufnahme wird an der 
Erstwunschschule geprüft und bei Ablehnung an die 
Zweitwunschschule weitergeleitet.

Mit Postausgang 25. Mai 2021 erhalten Sie gegebenen-
falls den Aufnahmebescheid.

Cottbus, den 20.10.2020

gez. Ilona Sieg
Schulrätin 

ENDE AMTSBLATT
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